LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT

Dipl.-Geographin Jasmin Singer

Georeferenzierung
des Betriebsregisters

Landwirtschaft

Fiir die Landwirtschaftszdhlung im Jahr 2010 werden durch
die amtliche Agrarstatistik erstmals die Georeferenzen land-
und forstwirtschaftlicher Betriebe ermittelt. Der rechtliche
Hintergrund, die Vorbereitungsarbeiten sowie die fiir die Geo-
referenzierung der Betriebe erforderlichen Arbeitsschritte
werden in dem nachfolgenden Aufsatz beschrieben. Zudem
wird ein Ausblick gegeben, welche neuen Aufgaben und
Mdglichkeiten aus der Einfiihrung der Georeferenzierung
resultieren.

1 Einleitung

Die Georeferenzierung der landwirtschaftlichen Betriebe,
genauer der landwirtschaftlichen Betriebssitze, ist fiir die
Landwirtschaftszahlung 2010%) und fiir die Agrarstruktur-
erhebungen 2013 und 2016 rechtsverbindlich vorge-
schrieben. Rechtliche Grundlage ist die Verordnung (EG)
Nr. 1166/2008?), die fiir alle Mitgliedstaaten der Européi-
schen Union (EU) unter anderem vorschreibt, welche Merk-
male in der Landwirtschaftszahlung und den Agrarstruk-
turerhebungen zu erfassen und an das Statistische Amt
der Europdischen Gemeinschaften (Eurostat) zu ibermit-
teln sind. Als neues Erhebungsmerkmal sind in der Liste
der Merkmale fiir die Betriebsstrukturerhebung im Anhang
Il der Verordnung ab dem Jahr 2010 die geografischen
Koordinaten der landwirtschaftlichen Betriebe vorgese-

hen. Bislang war bei der Ubermittlung von Daten aus den
Agrarstrukturerhebungen an Eurostat die Angabe der NUTS-
Region®) je Betrieb erforderlich.?) Die NUTS-Regionen die-
nen in der europdischen Statistik als rdumliche Bezugs-
einheiten und als Basis fiir die Erstellung harmonisierter,
regionaler Statistiken.®) Die Einteilung der NUTS-Regio-
nen orientiert sich im Regelfall an den in den Mitgliedstaa-
ten bestehenden rdumlichen Verwaltungseinheiten, die
je nach Mitgliedstaat unterschiedlich grof} sein kénnen.
Wenn sich die Grenzen der Verwaltungseinheiten beispiels-
weise im Zuge von Gebietsreformen dndern, werden in der
Regel auch die Grenzen der NUTS-Regionen angepasst.

Demgegeniiber hatdie Nutzung der Koordinaten der betrach-
teten statistischen Einheiten den Vorteil, dass die Einheiten
im Raum fest verortet sind. Diese Verortung ist unabhéngig
von derVeranderung administrativer Grenzen und wird auch
nicht von der GréRe der Verwaltungseinheiten beeinflusst.
Die Koordinaten ermoglichen zudem, die Daten bedarfsge-
recht auszuwerten — zum Beispiel die Lage landwirtschaft-
licher Betriebe in bestimmten Naturrdumen darzustellen —
und raumbezogene Daten (insbesondere Boden- und Klima-
daten), die gerade im Bereich der Landwirtschaft eine wich-
tige Rolle spielen, zu beriicksichtigen.

Auf nationaler Ebene musste deshalb ein Konzept entwi-
ckelt werden, um die geografischen Koordinaten fiir die in

1) Die Landwirtschaftszéhlung 2010 setzt sich aus der Agrarstrukturerhebung und der Erhebung iiber landwirtschaftliche Produktionsmethoden zusammen.

2) Verordnung (EG) Nr. 1166/2008 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 iiber die Betriebsstrukturerhebungen und die Erhebung iiber landwirtschaftliche Pro-
duktionsmethoden sowie zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 571/88 des Rates (Amtsbl. der EU Nr. L 321, S. 14).

3) NUTS = Nomenclature des unités territoriales statistiques (Systematik der Gebietseinheiten fiir die Statistik).
4) Verordnung (EWG) Nr. 571/88 des Rates vom 29. Februar 1988 zur Durchfiihrung von Erhebungen der Gemeinschaft iiber die Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe (Amtsbl. der EG Nr.

L56,S.1).

5) http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nuts/introduction_regions_de.html (abgerufen am 1. Dezember 2009).
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der Agrarstrukturerhebung befragten Betriebe zu ermitteln,
das heifit ein Konzept fiir die Georeferenzierung der land-
wirtschaftlichen Betriebe.

2 Rechtlicher Hintergrund

Anhang IIl der Verordnung (EG) Nr. 1166/2008 schreibt als
Liefermerkmal fiir die Agrarstrukturerhebungen 2010, 2013
und 2016 die geografischen Koordinaten des Betriebs-
standorts fiir jeden landwirtschaftlichen Betrieb vor. Damit
keine direkte Identifizierung der Betriebe moglich ist, miis-
sen die Koordinatenangaben in der Datenlieferung an Euro-
stat gerundet werden (5-Minuten-Schritte). Fallt dabei nur
ein landwirtschaftlicher Betrieb unter eine Koordinatenan-
gabe, so ist dieser Betrieb einem benachbarten Standort
zuzuteilen, der mindestens einen weiteren landwirtschaft-
lichen Betrieb umfasst.

Bei der Anderung des Agrarstatistikgesetzes$) wurde ent-
sprechend in § 27 Abs. 1 Nr. 1 AgrStatG der ,,Betriebssitz
unter Angabe der Lagekoordinaten* als Erhebungsmerkmal
der Agrarstrukturerhebungen festgelegt. Entscheidend fiir
die Feststellung der Lagekoordinaten ist somit der Betriebs-
sitz (siehe das folgende Kapitel 3). Da in den Agrarstruktur-
erhebungen auch die forstwirtschaftlichen Betriebe erfasst
werden, wird die Grundlage fiir eine georeferenzierte Dar-
stellung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe in Deutsch-
land gelegt.

Zudem ist — unabhdngig von den Agrarstrukturerhebun-
gen — vorgesehen, die Geokoordinaten der land- und forst-
wirtschaftlichen Betriebe im Betriebsregister Landwirtschaft
(siehe Kapitel 4) zu speichern und regelmaBig zu aktualisie-
ren (§ 97 Abs. 2 AgrStatG). Neben den geografischen Koor-
dinaten, die als Datenformat auf europdischer Ebene ver-
einbart sind, diirfen dort auch andere Koordinatenformate
gespeichert werden. Dies ist erforderlich, da geografische
Koordinaten den statistischen Amtern nicht flichendeckend
zur Verfligung stehen.

3 Das Betriebssitzprinzip

In der amtlichen Agrarstatistik werden die Daten der land-
und forstwirtschaftlichen Betriebe nach dem Betriebssitzprin-
zip erhoben. Als Betriebssitz ist in der Regel das Grundstiick
definiert, auf dem sich die (wichtigsten) Wirtschaftsgebdude
eines Betriebs befinden (§ 91 Abs. 4a AgrStatG). Hat der
Betrieb keine Wirtschaftsgebdude, so ist das Grundstiick der
Betriebssitz, von dem aus der Betrieb geleitet wird. Durch
die Zuordnung aller Erhebungsdaten fiir den gesamten Be-
trieb zum Betriebssitz konnen sich rdumliche ,Verzerrun-
gen“ ergeben. Wenn ein Betrieb beispielsweise Flachen tiber
Verwaltungsgrenzen hinweg bewirtschaftet, so werden alle
Flachenangaben dem Betriebssitz — der sich gegebenenfalls
in einer anderen rdumlichen Verwaltungseinheit befindet —
zugewiesen.

Um solche ,,Verzerrungen® zu vermeiden, miissten die Erhe-
bungen nach dem Belegenheitsprinzip erfolgen. Hierbei wiir-
den fiir alle Flachen (Parzellen) zunachst die Lage und dann
die entsprechenden Angaben (z.B. die angebaute Fruchtart)
erhoben und der entsprechenden rdumlichen Einheit zuge-
ordnet. Dies wére allerdings mit erheblichem Aufwand fiir
die statistischen Amter und die Auskunftgebenden verbun-
den, da fiir jede Fldche die rdumliche Lage in Form von Lage-
koordinaten zu ermitteln wdre. Insbesondere fiir Betriebe,
die viele einzelne Parzellen bewirtschaften, ware dies sehr
aufwendig. Demgegeniiber hat das Betriebssitzprinzip trotz
rdumlicher Unschédrfen den Vorteil, dass fiir jeden Betrieb
genau ein — im Regelfall iibereine Adresse identifizierbarer—
rdumlicher Bezugspunkt vorliegt, dem alle Daten iiber Fla-
chen, Tierbestande, Arbeitskréfte usw. zugeordnet werden.

4 Nutzung des Betriebsregisters
Landwirtschaft

Um die Koordinaten der Betriebssitze zu ermitteln muss
zundchst bekannt sein, wo sich die Standorte der land- und
forstwirtschaftlichen Betriebe befinden, das heif3t die Adres-
sen der Betriebssitze werden benotigt. Diese Informationen
werden fiir den Bereich der Agrarstatistik im Betriebsregis-
ter Landwirtschaft gefiihrt. Mithilfe dieses Registers werden
die verschiedenen agrarstatistischen Erhebungen vorberei-
tet, durchgefiihrt und aufbereitet. Im Betriebsregister Land-
wirtschaft werden verschiedene Erhebungseinheiten, insbe-
sondere land- und forstwirtschaftliche Betriebe, gefiihrt. Zu
jeder Erhebungseinheit sind im Register verschiedene Hilfs-
merkmale (z.B. Adresse des Betriebssitzes und Versand-
adresse) und fachliche Merkmale (z.B. landwirtschaftlich
genutzte Fliche) gespeichert und werden regelméafig aktu-
alisiert. Das Betriebsregister Landwirtschaft wird u.a. ein-
gesetzt, um Erhebungsunterlagen zu adressieren, Berichts-
kreise abzugrenzen und Verwaltungsdaten einzelbetrieblich
zuzuordnen. Bei den im Betriebsregister Landwirtschaft ent-
haltenen Merkmalen wird zwischen Merkmalen, die fiir alle
Betriebe vorhanden sein miissen (Pflichtmerkmale), und
Merkmalen, die nur gespeichert werden, falls ein entspre-
chender Wert vorliegt (Kann-Merkmale), unterschieden. Bei
den Pflichtmerkmalen handelt es sich beispielsweise um
die Identifikationsnummer des Betriebs, Angaben zu des-
sen Rechtsform sowie die Adresse des Betriebssitzes. Die
Kann-Merkmale umfassen u.a. Angaben zur GréRe der land-
wirtschaftlich genutzten Flache oder der Waldflache. Hin-
tergrund ist, dass nicht alle Betriebe zwingend (iber land-
wirtschaftlich genutzte Flachen (z.B. reine Tierhalter) oder
Waldflache verfiigen.

Die statistischen Amter fiihren das Betriebsregister Land-
wirtschaft jeweils fiir ihren Bereich: Fiir die Fiihrung des
Betriebsregisters Landwirtschaft fiir alle dezentralen Erhe-
bungen und damit fiir die Aktualisierung der Registermerk-
male sind die Statistischen Amter der Linder zustindig. Das
Statistische Bundesamt ist fiir die Konzeption und inhaltli-
che Weiterentwicklung des Betriebsregisters Landwirtschaft

6) Gesetz Uber Agrarstatistiken (Agrarstatistikgesetz — AgrStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juli 2006 (BGBL. I S. 1662), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 6. M&drz 2009

(BGBL.1S. 438).
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verantwortlich. Fiir Programmierung und technische Betreu-
ung des Betriebsregisters Landwirtschaft ist der Staatsbe-
trieb Sachsische Informatikdienste, Niederlassung Kamenz
(SID-NLK) verantwortlich. Fiir die durch § 97 Abs. 2 AgrStatG
vorgegebene Erfassung der Koordinaten im Betriebsregister
Landwirtschaft entwickelte das Statistische Bundesamt ein
Fachkonzept, die technische Umsetzung erfolgte anschlie-
Bend durch den SID-NLK.

5 Georeferenzierung
in der Agrarstatistik

Wie einleitend erwdhnt ldsst sich die Zuordnung von Koordi-
naten zu den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben auch
mit dem Begriff ,,Georeferenzierung® beschreiben. Unter
einer Georeferenzierung versteht man im Allgemeinen, dass
einem Datensatz ein Raumbezug zugewiesen wird — im Fall
der Agrarstatistik dem Datensatz eines land- oder forstwirt-
schaftlichen Betriebs.”) Ein sogenannter direkter Raum-
bezug liegt vor, wenn die rdumliche Position des Betriebs
durch zwei- oder dreidimensionale Koordinaten beschrie-
ben wird. Die im Betriebsregister Landwirtschaft gefiihrten
land- und forstwirtschaftlichen Betriebe sind bereits tiber
die Adresse ihres Betriebssitzes (,Sitzadresse®) rdumlich
verortet. Hier liegt allerdings nur ein indirekter Raumbe-
zug vor, der wesentlich ungenauer ist als eine Koordinaten-
angabe.

Fir die Georeferenzierung der Betriebe muss der indi-
rekte in einen direkten Raumbezug uberfiihrt werden, das
heifdt jeder Sitzadresse miissen (geografische) Koordinaten
zugeordnet werden. Das Eurostat-Handbuch fiir die Agrar-
strukturerhebungen ab 20108) schlagt aufgrund der unter-
schiedlichen Voraussetzungen in den Mitgliedstaaten ver-
schiedene Vorgehensweisen vor:

— Nutzung von Verwaltungsdaten, zum Beispiel von Katas-
terdatenbanken,

— Konvertierung von Adressen in Koordinaten mittels
geeigneter Software,

— Ableitung der Koordinaten aus topografischen Karten
oder

— Messung der Koordinaten mithilfe von GPS-Gerdten
durch die Erheber.

Fiir die Wahl eines geeigneten Verfahrens fiir die Agrarsta-
tistik in Deutschland wurden bisherige Studien der Statis-
tischen Amter des Bundes und der Linder zur Georeferen-
zierung statistischer Register ausgewertet. Die Ergebnisse
werden im Folgenden vorgestellt.

6 Eignung des Betriebsregisters
Landwirtschaft zur Georeferen-
zierung

Die Aufnahme von Georeferenzen in statistische Register
wurde bereits in mehreren Machbarkeitsstudien zum Unter-
nehmensregister bzw. zum Gebduderegister des Zensus
untersucht. Aus diesen wird deutlich, dass sich ein Regis-
ter, das inhaltlich (d. h. die angegebene Adresse ist tatsach-
lich die Sitzadresse) und postalisch korrekte Sitzadressen
enthdlt, grundsatzlich fiir eine Georeferenzierung eignet.
Anhand dieser Sitzadressen und eines Datenbestandes,
der Adressen und zugehorige Koordinaten umfasst (,,Geo-
daten®), kann iiber einen Adressabgleich die Zuordnung von
Koordinaten zu den Sitzadressen erfolgen. Bei Adressabglei-
chen konnen allerdings verschiedene Schwierigkeiten auf-
treten. Zum einen fiihren unterschiedliche Adressschreib-
weisen (z.B. Verwendung von Abkiirzungen, verschiedene
Schreibweisen von Umlauten, Doppelnamen, unterschied-
liche Schreibweisen der Hausnummern usw.) und eine unter-
schiedliche Aktualitdt der Adressen in den Datenbestdnden
zu einer verringerten Trefferquote beim Adressabgleich.
Zum anderen kdonnen Probleme im Zusammenhang mit dem
Aufbau des Registers auftreten, wenn zum Beispiel die fiir
die Datenzusammenfiihrung relevanten Registerfelder nicht
gepflegt werden bzw. leer sind oder wenn fehlerhafte Ein-
gaben (Zahlendreher, Tippfehler, usw.) enthalten sind. Auch
hier ergibt sich eine verringerte Trefferquote.

Um den Einfluss dieser Fehlerquellen zu verringern, wird in
den angefiihrten Studien eine sorgfaltige Aufbereitung der
Daten vor der Adresszusammenfiihrung empfohlen. Dazu
gehort es, die Adressdaten des Registers und der Geodaten
zu normieren, beispielsweise:

— alle Buchstaben in GroBbuchstaben zu konvertieren,

— die Umlaute und das scharfe S aufzulésen (A — AE, O —>
OE, U —» UE, 8 — SS),

— den Straf’ennamen von der Hausnummer zu trennen,

— die Sonderzeichen *; () / durch Leerzeichen zu
ersetzen,

— einheitliche Abkiirzungen zu setzen: STRASSE, STR. —
STR oder

— alle Zeichen, die nach der Hausnummer kommen,
getrennt als Hausnummernzusatz darzustellen.

Beim anschlie’enden Adressabgleich und beim Verschnei-
den der Daten kénnen dadurch héhere Trefferquoten erzielt
werden. Zudem empfiehlt es sich, Pflegeregeln im Register
zu implementieren, die die Adressaktualitdt erhdhen und
fehlerhafte oder fehlende Angaben vermeiden helfen.

Die Ergebnisse der oben genannten Machbarkeitstudien zur
Georeferenzierung von Registern konnten groftenteils ana-

7) Erlduterungen und Definitionen sieche www.geoinformatik.uni-rostock.de, www.wikipedia.de (abgerufen jeweils am 1. Dezember 2009).
8) Eurostat (Hrsg.): “Handbook on implementing the FSS and SAPM definitions”, Luxemburg 2009 (internes Dokument).
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log auf das Betriebsregister Landwirtschaft libertragen wer-
den. Die Auswertung der Studien hat ergeben, dass sich das
Betriebsregister Landwirtschaft grundsatzlich zur Georefe-
renzierung eignet, da fiir die Mehrzahl der Betriebe die Sitz-
adresse vorliegt. Zudem konnte bei den Fallen, bei denen
die Sitzadresse zugleich die Versandadresse darstellte, in
der Regel von einer inhaltlich korrekten Adresse ausge-
gangen werden, da die Adressen aus dem Betriebsregister
Landwirtschaft regelmé&Big genutzt werden, um Erhebungs-
unterlagen zu adressieren. Die Aktualitdt der Adressen im
Betriebsregister Landwirtschaft wurde als hinreichend ein-
geschétzt, da Adressanderungen standig durch die fiir die
Fiihrung des Betriebsregisters Landwirtschaft zustandigen
Statistischen Amter der Ldnder in das Betriebsregister Land-
wirtschaft eingearbeitet werden. Informationen tber geédn-
derte Adressen erhalten die statistischen Amter zumeist
aus entsprechenden Mitteilungsfeldern in Fragebogen oder
aus der Nutzung von Verwaltungsdaten, beispielsweise
von Daten der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaf-
ten. Detaillierte Untersuchungen zu inhaltlichen Aspekten
der Adressfiihrung, beispielsweise ob es sich (inhaltlich)
statt um die Sitzadresse des Betriebs um die Privatanschrift
(Wohnsitz) des Betriebsinhabers handelt, wurden im Vorfeld
der Georeferenzierung nicht durchgefiihrt. Allerdings zeigen
Erfahrungen aus Riickfragen bei Landwirten, die wahrend
agrarstatistischer Erhebungen durchgefiihrt wurden, dass in
der Landwirtschaft in der Mehrzahl der Félle die Sitzadresse
eines Betriebs zugleich die Versandadresse ist.

Bei der Untersuchung der Sitzadressen wurde deutlich, dass
die Statistischen Amter der Lidnder die Adressfelder im Be-
triebsregister Landwirtschaft unterschiedlich nutzten. Bei-
spielsweise wurden teilweise Ortsteile im Feld fiir den Orts-
namen geflihrt. Zudem existierte bis dahin keine allgemein
gliltige Regelung fiir Adressschreibweisen im Betriebsregis-
ter Landwirtschaft. Deshalb wurden einheitliche Regeln fiir
die Adresspflege im Betriebsregister Landwirtschaft festge-
legt, um die Qualitdt und Vollstandigkeit der Sitzadressen
weiter zu verbessern und deren Eignung fiir eine Georeferen-
zierung zu gewahrleisten. Zugleich wurde eine Adressnor-
mierungvorgesehen, um die Problematik der uneinheitlichen
Adressschreibweisen zu beheben (zur genaueren Beschrei-
bung dieser MaBnahmen siehe die Kapitel 8 und 9).

Nach dieser Aufbereitung der Adressdaten konnten mithilfe
eines Adressabgleichs die Betriebssitzadressen mit geo-
referenzierten Adressen aus dem Datenbestand ,Amtliche
Hauskoordinaten“ verkniipft, das Betriebsregister Landwirt-
schaft also georeferenziert werden. Der fiir den Abgleich ver-
wandte Datenbestand wird im Folgenden beschrieben.

7 Der Datenbestand
,Amtliche Hauskoordinaten
Die ,Amtlichen Hauskoordinaten“ sind ein Produkt der Ver-

messungs- und Katasterverwaltungen der Bundeslander und
werden generiert, indem Gebdudeadressen und die zu-

Ubersicht 1: Aufbau der Hauskoordinaten

Gebaudekennzeichen

Daten(bank)spez. Verwaltungseinheit Adresse
[B]JBNNNNNNNN
; 501909171 ;05 ;3 ;15;000 ;0000 ;01608 ;43
; 501975454 ;05 ;3 ;15;000 ;0000 ;04338 ;14
; 501975455 ;05 ;3 ;15;000 ;0000 ;04338 ;14 ;a
; 503248064 ;06 ;3 ;82;004 ;0000 ;15260 ; 9

; 500212937 ;06 ;3 ;62 ;012 ;0000 ;04500 ; 5

Q

A

A

A

A

A
A A 4 4 A 4 T
Datensatzlennung | Strale

> =z z =z z z =

eindeutige Hausnummer
Datensatznummer
Zusatz

Qualitatsmerkmal

Land
RegBez
Kreis/Stadt
Gemeinde
Gemeindeteil

LL R KK GGG OOOO SSSSS HNr. ZzHNr. YYYYYYY,YYY XXXXXXX,XXX SN PPPPP PON  ZzPON

; 2570033,600  ; 5641995,700 ;Inder Gracht ;51105 ; Kéin ;
; 2558220,000  ; 5645747,800 ; Braugasse ;50859 ; Kdln ;
; 2558233,300 ; 5645772,900 ; Braugasse ;50859 ;Kdln ;
; 2572011,900 ; 5620434,200 ; Moselweg ; 53347 ; Alfter ; (Rheinld)
; 2564577,800  ; 5630218,300 ; MittelstraBe ;50321 ; Brihl ;

Rechtswert Hochwert PLZ
GauR-Kriiger-Koordinaten postalischer
Ortsname

Gebaudekoordinate postalische Adressdaten

I 1

Zusatz
StraBenname

Quelle: Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen: ,,Der effizienteste Weg zum Kunden — Amtliche Hauskoordinaten — ein Produkt der Vermessungsverwaltungen

der Lander — Produktdokumentation®, 10/2006, S. 6.
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gehorigen Gebdudekoordinaten verkniipft werden. Sie beru-
hen auf Geobasisinformationen des Liegenschaftskatasters
der Lédnder, dem amtlichen Verzeichnis aller Flurstiicke und
Gebdude in Deutschland.®) Die Hauskoordinaten definie-
ren damit die genaue, durch Vermessung ermittelte Position
einer Hausadresse.

Die Statistischen Amter der Linder beziehen die Hauskoor-
dinaten von den Vermessungs- und Katasterverwaltungen
der Bundeslédnder. Die Datenlieferung umfasst in der Regel
folgende Merkmale (siehe auch Ubersicht 1):

— Kennung des Datensatzes (N = neue Daten; L=zu
6schende Daten; A = Anderungsdaten),

— eindeutige Nummer des Datensatzes,

— Qualitatsschliissel der georeferenzierten Gebdudeadres-
se (A = Koordinate liegt innerhalb der Gebdudeflédche;
B = Koordinate liegt zumindest innerhalb des Flur-
stiicks, auf dem das Gebdude steht; C = Gebdude-
koordinate wurde interpoliert),

— Amtlicher Gemeindeschliissel (Land, Regierungsbezirk,
Kreis/kreisfreie Stadt, Gemeinde, Gemeindeteil),

— Gebédudeadresse: StraBenschliissel, Stralenname,
Hausnummer, Adressierungszusatz, Postleitzahl, posta-
lischer Ortsname, Zusatz zum postalischen Ortsnamen,

— Koordinatenpaar.

Die Koordinaten werden standardmafig als GauB-Kriiger-
Koordinaten angegeben, es kdnnen teilweise aber auch
geografische Koordinaten oder UTM-Koordinaten bezogen
werden.9)

8 Anpassung des Betriebsregisters
Landwirtschaft im Vorfeld
der Georeferenzierung

Da im Betriebsregister Landwirtschaft bis dahin keine Felder
bzw. Funktionen fiir die Speicherung der im vorigen Kapitel
dargestellten Koordinatenangaben existierten, mussten zur
Vorbereitung des Georeferenzierungsprozesses verschie-
dene Anpassungen des Betriebsregisters Landwirtschaft
vorgenommen werden. Da nach der Verordnung (EG) Nr.
1166/2008 geografische Koordinaten an Eurostat zu iber-
mitteln sind, in einigen Bundeslandern aber nur Hauskoor-
dinaten im Gauf-Kriiger-Format verfiighar waren, wurden
im Betriebsregister Landwirtschaft Felder fiir beide Formate
angelegt:

— Rechtswert der GauB-Kriiger-Koordinaten,
— Hochwert der GauB-Kriiger-Koordinaten,

— Geografische Lange (Rechtswert der geografischen
Koordinaten),

— Geografische Breite (Hochwert der geografischen
Koordinaten).

Die Umrechnung der GauB-Kriiger-Koordinaten in geografi-
sche Koordinaten ist mithilfe des Geodatenverarbeitungs-
programms ArcGIS moglich, damit ist es ausreichend, wenn
eines der beiden Koordinatenformate vorliegt.

Zudem wurden Verwertbarkeitskennzeichen zu den Koordi-
natenangaben in das Betriebsregister Landwirtschaft aufge-
nommen. Diese zeigen an, ob es sich bei den Koordinaten
um aktuelle Angaben handelt oder ob die Koordinaten iiber-
prift werden miissen, da sich zum Beispiel die Sitzadresse
des Betriebs gedndert hat.

Des Weiteren wurden die im Betriebsregister Landwirtschaft
existierenden Adressfelder weiter untergliedert, um eine
Adressnormierung (siehe Abschnitt 9.1) zu ermdglichen.
Dazu musste das Feld ,Strafe und Hausnummer® in die
Felder ,StraBe®, ,Hausnummer (von)“, ,Hausnummernzu-
satz“ (von), ,Hausnummer (bis)“ und ,Hausnummernzu-
satz (bis)“ unterteilt werden.

Die neu angelegten Registerfelderwurden erst zu einem spa-
teren Zeitpunkt mithilfe des externen Programms ,,Adressen
und Hauskoordinaten (siehe Abschnitt 9.4) befiillt.

Da fiir eine Georeferenzierung bundeseinheitlich inhaltlich
und postalisch korrekte Adressen bendétigt werden, wurden
neben dem Einfiihren der neuen Felder in das Betriebsregis-
ter Landwirtschaft die folgenden Pflegeregeln fiir die Sitz-
adressen des Betriebsregisters Landwirtschaft festgelegt:

— Die in der Vergangenheit nur fakultativ gefiihrte Sitz-
adresse wurde zu einer Pflichtangabe gemacht, das
heif3t fiir jeden Betrieb muss eine vollstandige Sitz-
adresse vorliegen. Wenn fiir einen Betrieb nur eine
Versandadresse bekannt ist, sind fehlende Adress-
angaben zu recherchieren.

— Des Weiteren darf die Sitzadresse keine Postfachnum-
mern sowie keine ausldndischen Adressen (Versand-
adressen von ausldndischen Betrieben mit Sitz in
Deutschland) enthalten, da diese Adressen nicht geo-
referenzierbar sind.

— Zudem ist zu Uiberpriifen, ob die iber den Amtlichen
Gemeindeschliissel codierte Ortsangabe auch mit der
Ortsangabe in der Sitzadresse {ibereinstimmt.

Sitzadressen, die diesen Vorgaben nicht entsprachen, waren
zu {berpriifen und zu korrigieren. Mithilfe dieser Regeln
konnten Adressen bereinigt werden, die ansonsten zu Feh-
lern bei der Verkniipfung der Betriebssitzadressen mit den
Raumdaten gefiihrt hatten.

9) Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen: ,,Produktdokumentation amtliche Hauskoordinaten®, 2006 (www.lverma.nrw.de/produkte/liegenschaftsinformation/gebaeudeinfo/
hauskoordinaten/images/Produktdokumentation_HK_2006_10_00.pdf, abgerufen am 1. Dezember 2009).
10) Bezirksregierung K6ln, GEObasis.nrw: ,,Produktbeschreibung amtliche Hauskoordinaten, 2009 (www.lverma.nrw.de/produkte/liegenschaftsinformation/gebaeudeinfo/hauskoordi-

naten/Hauskoordinaten.htm#Produktbeschreibung, abgerufen am 1. Dezember 2009).
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9 Arbeitsschritte fiir die
Georeferenzierung

Nach den vorbereitenden Arbeiten im Betriebsregister Land-
wirtschaft konnte die Zuordnung der Hauskoordinaten zu
den Sitzadressen erfolgen. Dieser Prozess lief in mehreren
Arbeitsschritten ab:

9.1 Adressnormierung und Adressabgleich

Um die Trefferquote des Adressabgleichs zu erhéhen, wur-
den die Sitzadressen im Betriebsregister Landwirtschaft
normiert und damit die verschiedenen Adressschreibweisen
vereinheitlicht. Als Referenzdaten fiir die Adressnormierung
wurden die ,,Postleitdaten® (datafactory streetcode) ausge-
wahlt. Dabei handelt es sich um ein umfassendes und aktu-
elles Verzeichnis aller etwa 1,2 Mill. StraBen in Deutsch-
land, das von der Deutschen Post kostenpflichtig angeboten
und vierteljahrlich aktualisiert wird. Datenbasis sind die Ori-
ginal-Postleitdaten der Deutschen Post und der Amtliche
Gemeindeschliissel der Amtlichen Statistik. Aufgrund der
Datenaktualitat und der Verfiigbarkeit in den meisten statis-
tischen Amtern eignen sich die Postleitdaten als Referenz-
datenbestand.

Im Gegensatz dazu kdnnen die Hauskoordinaten nicht als
Referenzdatenbestand dienen, da sie als Rohdaten (ohne
normierte Adressschreibweisen) anzusehen sind. Um den
Adressabgleich zu optimieren, mussten daher neben den
Sitzadressen des Betriebsregisters Landwirtschaft auch die
Adressen der Hauskoordinaten normiert werden. Nachfol-
gend werden die einzelnen Arbeitsgdnge am Beispiel der
Sitzadressen beschrieben, diese gelten analog fiir die Haus-
koordinaten.

Da die Georeferenzierung aufierhalb des Betriebsregisters
Landwirtschaft mithilfe des fiir diesen Zweck entwickelten
Programms ,, Adressen und Hauskoordinaten“ (siehe Ab-
schnitt 9.4) erfolgte, war je Bundesland die Ausgabe eines
Datensatzes aus dem Betriebsregister Landwirtschaft mit
den Sitzadressen der Betriebe erforderlich. Die Adressbe-
standteile in diesem Datensatz mussten zundchst an die
Adressschreibweise der Postleitdaten angepasst werden.
Dazu gehorte, die Inhalte des Feldes ,,StraRe und Hausnum-
mer“in ihre einzelnen Bestandteile aufzusplitten sowie die
Schreibweise des Begriffs ,,StraBe“ zu vereinheitlichen.

Beispiel:
[GraurheindorferstraRe 198> [GraurheindorferstraRe [198]

[Graurheindorferstrafie| > [Graurheindorferstr)

Anschliefiend erfolgte unter Zuhilfenahme der Postleitzah-
len ein Vergleich der Schreibweise der Ortsnamen im Regis-
terdatensatz und in den Postleitdaten, bei abweichender
Schreibweise wurde der Ortsname aus den Postleitdaten
{ibernommen. Auch fiir die Stralennamen wurde eine sol-
che Korrektur durchgefiihrt. Diese Korrekturen erfolgten
allerdings nur fiir die Sitzadressen, fiir die mithilfe eines
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Ahnlichkeitsalgorithmus eine entsprechende Adresse in
den Postleitdaten gefunden wurde.

Beispiel:
[53117][Bonnn|>[53117|[Bonn]

lGraurheindorferstr|> [Graurheindorfer Str)

9.2 Formale Adresspriifung

Nachdem die Adressschreibweisen normiert waren, wur-
den die Sitzadressen aus dem Betriebsregister Landwirt-
schaft formal gepriift. Dabei wurde untersucht, ob fiir alle
Adressen ein StraBenname vorhanden ist, ob keine Post-
fachangabe in dem Feld fiir den StraBennamen enthalten ist
und ob fiir alle Einheiten Hausnummern vorliegen. Die letzte
Priifung war allerdings nicht verpflichtend, da auch Adres-
sen ohne Hausnummern existieren.

Beispiel:
[53117][Bonn||Graurheindorfer Str.| - fehlerfrei

|[117]> Fehlermeldung!

(|53117| |Bonn| |Graurheindorfer Str.||:] - Fehlermeldung!)

12345| > Fehlermeldung!

[53117][Bonn]

[53117][Bonn||Postfach|

Mithilfe einer weiteren Abfrage wurde kontrolliert, ob die
{iber den Amtlichen Gemeindeschliissel codierte Orts-
angabe auch mit der Postleitzahl und dem Ort in der Sitz-
adresse ubereinstimmt.

Beispiel:
Ein Betrieb trdgt den Amtlichen Gemeindeschlissel

05314000 (= 53111 Bonn), aber in der Sitzadresse ist
,»50667 Koln“ angegeben. > Fehlermeldung!

Im Anschluss daran wurde eine postalische Priifung der
Adressen durchgefiihrt, das heifitin den Postleitdaten wurde
recherchiert, ob die in der Sitzadresse genannte Strafle tat-
sdchlich in dem genannten Ort existiert. Falls dies nicht der
Fall war, wurden dhnlich lautende StraBennamen (gewich-
tet nach Ahnlichkeit) fiir eine Adresskorrektur bereitgestellt.
Die zustdndigen Bearbeiter konnten dann eine der angebo-
tenen Straf3en fiir die Adresskorrektur auswahlen.

Beispiel:

[53113| [Bonn| [An der Elisakirche| > Fehlermeldung!

- Korrekturvorschlage:

1. An der Elisabethkirche

2. An der Evangelischen Kirche
3. An der Margarethenkirche
4. ..
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9.3 Zusammenfiihrung der Adressen
des Betriebsregisters Landwirtschaft
mit den Hauskoordinaten

Nach der Normierung und formalen Priifung der Sitzad-
ressen aus dem Betriebsregister Landwirtschaft und der
Adressangaben aus den Hauskoordinaten wurden die bei-
den Datenbestdnde {iber einen Adressabgleich in mehre-
ren Bearbeitungsdurchgdngen zusammengefiihrt. Im ersten
Durchgang wurde der Adressabgleich mit der Merkmals-
kombination ,,PLZ +Ort+StraBe + Hausnummer+Hausnum-
mern-Zusatz“ durchgefiihrt. Fiir die Félle, fiir die bei diesem
Durchgang keine paarigen Adressen in den Hauskoordina-
ten ermittelt werden konnten, erfolgte ein neuer Adress-
abgleich mit der Kombination ,PLZ+Ort+StraBBe+Haus-
nummer“. Falls auch hier keine Treffer gefunden wurden,
bestand die Moglichkeit weiterer Abgleiche mit den Kombi-
nationen ,,PLZ + Strafle + Hausnummer+ Hausnummern-Zu-
satz“ bzw. ,,PLZ + Strafle + Hausnummer®,

Die Félle, fiir die auf diese Weise keine paarigen Adres-
sen ermittelt werden konnten oder fiir die mehrere Adres-
sen aus den Hauskoordinaten infrage kamen, wurden pro-
tokolliert und mussten fallweise durch die Bearbeiter des
Betriebsregisters Landwirtschaft geklart werden (siehe
auch Kapitel 10).

9.4 Das Programm ,,Adressen
und Hauskoordinaten* (A&HK)

Fiir das maschinelle Zusammenfiihren der Sitzadressen aus
dem Betriebsregister Landwirtschaft mit den Hauskoordi-
naten entwickelte der Staatsbetrieb Sachsische Informatik-
dienste anhand der fachlichen Vorgaben des Statistischen
Bundesamtes das Programm A&HK. Dieses Programm
lauft auBerhalb des Betriebsregisters Landwirtschaft und
umfasst die in den Abschnitten 9.1 bis 9.3 dargestellten
Arbeitsschritte. Als Eingabematerialien fiir A&HK dienen
die aus dem Betriebsregister Landwirtschaft ausgegebe-
nen Dateien mit den Sitzadressen der Betriebe, die Postleit-
daten, ein Auszug aus dem Amtlichen Gemeindeverzeichnis
sowie der Datenbestand Hauskoordinaten. Aus jedem Pro-
zessschritt des A&HK resultieren ein neuer Datensatz, der
als Eingabedatensatz fiir den nachsten Schritt dient, sowie
ein Protokoll, das aufzeigt, wie viele Datensdtze durch A&HK
erfolgreich bzw. nicht erfolgreich bearbeitet werden konn-
ten. Die Ubernahme der durch A&HK generierten Ausgabe-
datensdtze in das Betriebsregister Landwirtschaft erfolgte
nicht automatisch, sondern musste durch die zustandigen
Bearbeiter durchgefiihrt werden.

10 Schwierigkeiten bei der
Georeferenzierung

Trotz der beschriebenen Adresspflege- und Normierungs-
mafinahmen traten im Vorfeld und wahrend des Georefe-

renzierungsprozesses verschiedene Schwierigkeiten auf.
Vor der Georeferenzierung mussten fiir alle Betriebe, fiir
die nur eine Versandadresse bekannt war, die Sitzadres-
sen ermittelt werden. Dabei gab es allerdings Flle, fiir die
auch nach Recherchen keine Sitzadresse gefunden wurde.
Beispielsweise kommt es bei Forstbetrieben vor, dass auf-
grund fehlender Wirtschaftsgebdude keine eindeutige Ad-
resse zugeordnet werden kann. Fiir solche Falle wurde im
Betriebsregister Landwirtschaft die Moglichkeit geschaffen,
eine ,kiinstliche Adresse” als Betriebssitzadresse einzutra-
gen. Dazu dient die Adresse der zustandigen Gemeindever-
waltung, die mithilfe des Amtlichen Gemeindeschlissels
eines Betriebs ermittelt werden kann. Diese ,kiinstlichen
Adressen* werden im Betriebsregister Landwirtschaft mit-
hilfe des Qualitatsschliissels fiir die Sitzadresse entspre-
chend gekennzeichnet.

Ein weiteres Problem trat bei der Verknupfung der Sitz-
adressen mit den Hauskoordinaten auf. Es zeigte sich, dass
nicht fiir alle Betriebe im Betriebsregister Landwirtschaft
entsprechende Datensdtze im Datenbestand Hauskoor-
dinaten existieren. Dieses Problem trat insbesondere bei
Aussiedlerhofen??) auf. Die Koordinaten fiir diese Betriebe
mussten daher auf andere Weise recherchiert werden. Zu
diesem Zweck wurden Programme genutzt, die zu einge-
gebenen Adressen die zugehorigen Koordinaten ermitteln
(z.B. Google Earth).

Des Weiteren fiihrten beim Verschneiden der Sitzadressen
mit den Hauskoordinaten Zusammenschliisse von Gemein-
den im Rahmen von Gebietsreformen zu uneindeutigen Ad-
resszuordnungen. Die Zusammenlegung von Gemeinden
kann dazu fiihren, dass unter einer Postleitzahl mehrfach
dieselbe Adresse existiert, zum Beispiel Dorfstrafe 1, PLZ
12345. Dies zeigte sich beim Adressabgleich mit den Haus-
koordinaten darin, dass von A&HK zu manchen Sitzadres-
sen mehrere paarige Datensdtze in den Hauskoordinaten
gefunden wurden. Die Zuordnung des korrekten Datensat-
zes und damit der korrekten Koordinate zu der jeweiligen
Sitzadresse musste manuell erfolgen. Dazu kdnnen — falls
vorhanden — Angaben zu Ortsteilen in der Anschrift heran-
gezogen werden.

11 Lieferung der Georeferenzen
an Eurostat

Die im Betriebsregister Landwirtschaft gefiihrten Koordina-
tenangaben werden dem Aufbereitungsprogramm fiir die
Landwirtschaftszahlung 2010 Uber eine Web-Schnittstelle
zur Verfligung gestellt. Aus diesem Programm konnen in den
Statistischen Amtern der Lander Liefermaterialien fiir Euro-
stat ausgegeben werden. Die anschlieBende Zusammen-
fiihrung der gelieferten Daten zu einem Datensatz — dem
sogenannten Eurofarm-Datensatz — erfolgt im Statistischen
Bundesamt. Fiir den Eurofarm-Datensatz werden die Geo-
referenzen gemifl den Vorgaben der Verordnung (EG) Nr.
1166/2008 bearbeitet. Dieser Prozess soll mithilfe des Pro-

11) Aussiedlerhofe sind Aussiedlungen von landwirtschaftlichen Betrieben aus Besiedlungen und Ortschaften, z. B. aufgrund von Platzmangel am Betriebsstandort im Ortsbereich oder immis-

sionsschutzrechtlicher Bestimmungen.
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gramms ArcGIS erfolgen; zurzeit wird ein entsprechendes
Konzept erstellt. Dieses sieht vor, dass zundchst die Koor-
dinatenangaben auf 5-Minuten-Schritte auf- oder abgerun-
det werden.

Beispiel — Rundung der geografischen Koordinaten des
Statistischen Bundesamtes, Standort Bonn:

[50° 44,927' N (50 Grad und 44, 927 Minuten nérdliche]
Breite) > [50° 45'N|

[7° 5,603' E (7 Grad und 5,603 Minuten stliche Linge)]

> [°5'H

Dabei ist zu beachten, dass in Grenzregionen die Rundung
so erfolgen muss, dass die Betriebssitze nicht in angren-
zende Nachbarldnder [NUTS-Ebene 0!?)] verschoben wer-
den (siehe Ubersicht 2). Dies gilt auch fiir den anschlieBen-

Ubersicht 2: Rundung der Koordinaten

]
' Lander-
1 grenze ™,

10 min}---
zuldssige
Rundungen

5 min

5 min 10 min 15 min 20 min

den Verarbeitungsschritt. In diesem werden die Betriebe
so angeordnet, dass sich mindestens zwei Betriebe unter
einer Koordinatenangabe befinden (siehe Ubersicht 3). Die
auf diese Weise verfremdeten Koordinatenangaben werden
in den Eurofarm-Datensatz ibernommen und an Eurostat
{ibermittelt.

Ubersicht 3: Beachtung der Vorgabe, dass sich mindestens
zwei Betriebe je Standort befinden miissen
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12 Laufende Pflege
der Geokoordinaten

Die Koordinaten der Betriebssitze sind erstmals bei der
Landwirtschaftszahlung 2010 als Erhebungsmerkmal zu
erfassen und an Eurostat zu liefern. Die Georeferenzen
missen bis zur Erstellung des Liefermaterials fiir Eurostat
durch die Statistischen Landesamter — das heif3t bis Juni
2011 - vollsténdig und korrekt vorliegen. In den Folgejah-
ren stehen mit den Agrarstrukturerhebungen 2013 und
2016 erneute Datenlieferungen einschlieBlich Georeferen-
zen an.

Zwischenzeitlich miissen die Betriebssitzadressen im Be-
triebsregister Landwirtschaft laufend gepflegt werden, da
sich diese zum Beispiel durch Betriebsverlagerungen ver-
andern konnen. Zur Adresspflege werden sowohl Verwal-
tungsdaten (z.B. Daten der landwirtschaftlichen Berufs-
genossenschaften) als auch Adresskorrekturen aus den
Fragebogenriicklaufen zu verschiedenen agrarstatistischen
Erhebungen genutzt. Beim Einarbeiten von Anderungen an
bestimmten Feldern der Sitzadressen [Straf’e, Hausnum-
mer (von), Hausnummer (bis) sowie Hausnummernzusatze
(von) und (bis), Postleitzahl, Ort] im Register wird automa-
tisch das Verwertbarkeitskennzeichen fiir die Koordinaten-
angaben auf ,gednderte Sitzanschrift” gesetzt. Die gedn-
derten Sitzadressen miissen anschliefend mithilfe der
Postleitdaten normiert und die zugehorigen Georeferenzen
ermittelt werden. Dies kann wiederum mit dem Programm
A&HK in der unter Kapitel 9 geschilderten Vorgehensweise
erfolgen.

Fiir die laufenden Arbeiten an den Georeferenzen ist vorge-
sehen, dass die Statistischen Amter der Ldnder den jeweils
aktuellen Stand der Hauskoordinaten nutzen. Die Koordi-
naten selbst verdandern sich zwar nicht, allerdings enthal-
ten die Hauskoordinaten Angaben wie Regionalschliissel,
StraBBen- und Ortsnamen, Hausnummern oder Postleitzah-
len, die hiufigeren Anderungen unterliegen. Zudem sind
beim aktuellen Stand die Koordinaten von Neubauten ein-
bezogen, die gegebenenfalls in der vorherigen Lieferung
noch nicht existierten. Je aktueller der Stand der Hauskoor-
dinaten im Verfahren der Georeferenzierung ist, desto hoher
ist die Trefferzahl beim Verschneiden mit den Betriebssitz-
adressen und umso geringer die Anzahl der zu kldrenden
Einzelfille.

13 Fazit und Ausblick

Mit der Georeferenzierung des Betriebsregisters Landwirt-
schaft sind einerseits viele Vorteile verbunden. Beispiels-
weise wurden im Zuge der Adressqualifizierung neue, ein-
heitliche Adressfelder, Adressschreibweisen und Regeln fiir
die Adresspflege eingefiihrt. Dadurch verbesserte sich die
Qualitadt der Sitzadressen im Register. Zudem ergeben sich
aus den Koordinaten der Betriebe neue Auswertungs- und
Darstellungsmoglichkeiten fiir die Ergebnisse der Agrar-
strukturerhebungen.

12) Zurzeit wird gepriift, ob neben der NUTS-Ebene 0 auch die Regionen der NUTS-Ebenen 1 bzw. 2 zu beriicksichtigen sind.
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Auf der anderen Seite erforderte die erstmalige Aufnahme
der Georeferenzen in das Betriebsregister Landwirtschaft
umfangreiche Vorarbeiten, zum Beispiel konzeptionelle Ar-
beiten, Programmierarbeiten fiir die Anpassung des Regis-
ters und die Erstellung des Programms A&HK. Wahrend der
Arbeiten zur Georeferenzierung stellte sich als besonders
aufwendig heraus, uneindeutige Adresszuordnungen beim
Verschneiden der Sitzadressen mit den Hauskoordinaten
zu klaren sowie fehlende Koordinatenangaben fallweise zu
ermitteln. Dies und auch die erforderlichen Arbeiten zur lau-
fenden Pflege der Georeferenzen im Betriebsregister Land-
wirtschaft fiihrten zu einem zum Teil deutlich erhdhten Bear-
beitungsaufwand fiir das Betriebsregister Landwirtschaft in
den Statistischen Amtern der Lander.

Mit der Einflihrung der Georeferenz als Merkmal in den
Agrarstrukturerhebungen ab 2010 ist es kiinftig moglich,
die Ergebnisse von Verwaltungsgrenzen unabhdngig darzu-
stellen. Da die betrachteten Betriebe tiber ihre Koordinaten
fest im Raum verortet sind, fithren Veranderungen von Ver-
waltungsgrenzen (beispielsweise durch Gebietsreformen)
insbesondere bei Zeitreihen nicht mehr zu Briichen in der
Darstellung der Ergebnisse. Zudem erhéht sich durch die
Abkehr von der Betrachtung administrativer Grenzen die
europaweite Vergleichbarkeit der Daten, da die jeweiligen
Verwaltungsgebiete in den Mitgliedstaaten unterschiedlich
grof3 abgegrenzt sind. Des Weiteren ergeben sich durch die
Georeferenzen neue Auswertungsmaoglichkeiten, da ein Ver-
schneiden mit anderen raumbezogenen Daten (Boden-, Kli-
madaten usw.) moglich ist. Dies erleichtert es erheblich,
regionale Auswirkungen von agrar- und umweltpolitischen
MaBnahmen auf die landwirtschaftliche Produktion und die
Agrarumwelt abzuschéatzen.

Fiir die Darstellung der georeferenzierten Daten bieten sich
Rasterkarten oder Geografische Gitteran.*®) Nach dem Agrar-
statistikgesetz diirfen die Erhebungsdaten aus den Agrar-
strukturerhebungen quadratischen, mindestens 100 Hek-
tar (= 1 km?2) groBen Gebietseinheiten zugeordnet werden.
Durch die vorgegebene Mindestgrofie der Gitterzellen wird
die Moglichkeit einer punktgenauen raumlichen Zuordnung
von Angaben ausgeschlossen und eine rdumliche Aggrega-
tion der Daten gewdhrleistet. Um die statistische Geheim-
haltung sicherzustellen, sind vor einer Verdffentlichung
gegebenenfalls weitere Manahmen zu ergreifen, um eine
Offenlegung von Einzelwerten zu vermeiden. Es ist vorge-
sehen fiir die Erhebungsdaten aus der Landwirtschaftszéh-
lung 2010 ein entsprechendes Veréffentlichungskonzept zu
entwickeln, sodass grafische Darstellungen spatestens im
Jahr 2012 der Offentlichkeit zur Verfiigung gestellt werden
kénnen, Lul

13) Siehe Szibalski, M.: ,Karten in der amtlichen Statistik“ in WiSta 3/2006, S. 205 ff.

1226

Statistisches Bundesamt ® Wirtschaft und Statistik 12/2009



wissen.nutzen.

Auszug aus Wirtschaft und Statistik

© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2010
Vervielfaltigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Herausgeber: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden

Schriftleitung: Roderich Egeler
Prasident des Statistischen Bundesamtes
Verantwortlich fiir den Inhalt:
Brigitte Reimann,
65180 Wiesbaden

o Telefon: +49(0)611/752086
® E-Mail: wirtschaft-und-statistik@destatis.de

Vertriebspartner: SFG Servicecenter Fachverlage
Part of the Elsevier Group
Postfach 4343
72774 Reutlingen
Telefon: +49(0)7071/935350
Telefax: +49(0)7071/935335
E-Mail: destatis@s-f-g.com

Erscheinungsfolge: monatlich

E Allgemeine Informationen tiber das Statistische Bundesamt und sein Datenangebot erhalten Sie:
e im Internet: www.destatis.de

oder bei unserem Informationsservice

65180 Wiesbaden

o Telefon: +49(0)611/752405

o Telefax: +49(0)611/753330

o www.destatis.de/kontakt



	Georeferenzierung des Betriebsregisters Landwirtschaft
	1 Einleitung
	2 Rechtlicher Hintergrund
	3 Das Betriebssitzprinzip
	4 Nutzung des Betriebsregisters Landwirtschaft
	5 Georeferenzierung in der Agrarstatistik
	6 Eignung des Betriebsregisters Landwirtschaft zur Georeferenzierung
	7 Der Datenbestand „Amtliche Hauskoordinaten“
	8 Anpassung des Betriebsregisters Landwirtschaft im Vorfeld der Georeferenzierung
	9 Arbeitsschritte für die Georeferenzierung
	10 Schwierigkeiten bei der Georeferenzierung
	11 Lieferung der Georeferenzen an Eurostat
	12 Laufende Pflege der Geokoordinaten

	Copyright



